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Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (Auszug) 

 

Neufassung des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18 vom 

12. Februar 2010) in der Fassung vom 28. Dezember 2009 (GVBl. I S. 591)  

Teil I 

Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische Kommunikation, Amtshilfe  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

§ 3 Örtliche Zuständigkeit 

§ 3a Elektronische Kommunikation  

§ 4 Amtshilfepflicht  

§ 5 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe  

§ 6 Auswahl der Behörde  

§ 7 Durchführung der Amtshilfe  

§ 8 Kosten der Amtshilfe  

 

Teil II 

Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren  

Abschnitt 1  

Verfahrensgrundsätze 

§ 9 Begriff des Verwaltungsverfahrens 

§ 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens 

§ 11 Beteiligungsfähigkeit 

§ 12 Handlungsfähigkeit 

§ 13 Beteiligte 

§ 14 Bevollmächtigte und Beistände 

§ 15 Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 

§ 16 Bestellung eines Vertreters von Amts wegen 

§ 17 Vertreter bei gleichförmigen Eingaben 

§ 18 Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse 

§ 19 Gemeinsame Vorschriften für Vertreter bei gleichförmigen Eingaben und bei gleichem Interesse 

§ 20 Ausgeschlossene Personen 

§ 21 Besorgnis der Befangenheit 

§ 22 Beginn des Verfahrens 

§ 23 Amtssprache 

§ 24 Untersuchungsgrundsatz  

§ 25 Beratung, Auskunft 

§ 26 Beweismittel 

§ 27 Versicherung an Eides Statt 

§ 28 Anhörung Beteiligter  

§ 29 Akteneinsicht durch Beteiligte  

§ 30 Geheimhaltung  

Abschnitt 2 

Fristen, Termine, Wiedereinsetzung 

§ 31 Fristen und Termine 

§ 32 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  

Abschnitt 3 

Amtliche Beglaubigung 
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§ 33 Beglaubigung von Dokumenten 

§ 34 Beglaubigung von Unterschriften  

Teil III 

Verwaltungsakt  
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Zustandekommen des Verwaltungsaktes  

§ 35 Begriff des Verwaltungsaktes 

§ 36 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 

§ 38 Zusicherung 

§ 39 Begründung des Verwaltungsaktes  

§ 40 Ermessen 

§ 41 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

§ 42 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt  
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Bestandskraft des Verwaltungsaktes 

§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

§ 45 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

§ 46 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 

§ 47 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes 

§ 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

§ 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

§ 49a Erstattung, Verzinsung 

§ 50 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren 

§ 51 Wiederaufgreifen des Verfahrens 

§ 52 Rückgabe von Urkunden und Sachen  

Abschnitt 3 

Verjährungsrechtliche Wirkungen des Verwaltungsaktes 

§ 53 Unterbrechung der Verjährung durch Verwaltungsakt  

Teil IV 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag  

§ 54 Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

§ 55 Vergleichsvertrag 

§ 56 Austauschvertrag 

§ 57 Schriftform 

§ 58 Zustimmung von Dritten und Behörden 

§ 59 Nichtigkeit des Öffentlich-rechtlichen Vertrages 

§ 60 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen 

§ 61 Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung 

§ 62 Ergänzende Anwendung von Vorschriften  

Teil V 

Besondere Verfahrensarten  

Abschnitt 1 

Förmliches Verwaltungsverfahren  

§ 63 Anwendung der Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren 

§ 64 Form des Antrages 

§ 65 Mitwirkung von Zeugen und Sachverständigen 

§ 66 Verpflichtung zur Anhörung von Beteiligten 

§ 67 Erfordernis der mündlichen Verhandlung 

§ 68 Verlauf der mündlichen Verhandlung 

§ 69 Entscheidung 

§ 70 Anfechtung der Entscheidung 

§ 71 Besondere Vorschriften für das förmliche Verfahren vor Ausschüssen  

Abschnitt 1a 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
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§ 71a Anwendbarkeit 

§ 71b Zügigkeit des Genehmigungsverfahrens 

§ 71c Beratung und Auskunft 

§ 71d Sternverfahren 

§ 71e Antragskonferenz  

Abschnitt 2 

Planfeststellungsverfahren 

§ 72 Anwendung der Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren 

§ 73 Anhörungsverfahren 

§ 74 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung 

§ 75 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

§ 76 Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens 

§ 77 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

§ 78 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben  

Teil VI 

Rechtsbehelfsverfahren  

§ 79 Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte  

§ 80 Erstattung von Kosten im Vorverfahren  

Teil VII 

Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse  

Abschnitt 1 

Ehrenamtliche Tätigkeit  

§ 81 Anwendung der Vorschriften über die ehrenamtliche Tätigkeit 

§ 82 Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
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§ 87 Ordnungswidrigkeiten  

Abschnitt 2 
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Schlussvorschriften  

§ 94 Sonderregelung für Verteidigungsangelegenheiten 

§ 95 Überleitung von Verfahren 

§ 96 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten  

Zurück zur Übersicht 

 

§ 3a 

Elektronische Kommunikation  

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. 

Bei Behörden erfolgt die Eröffnung des Zugangs durch Bekanntmachung über die Homepage. Die technischen 

und organisatorischen Rahmenbedingungen sind anzugeben. 

(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes 

bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), 

geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), in der jeweils geltenden Fassung zu versehen. Die 
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Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht 

ermöglicht, ist nicht zulässig. 

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies 

dem Absender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein 

Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie 

es ihm erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück zu übermitteln.  

§ 4  

Amtshilfepflicht  

(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). 

 

(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn 

1. Behörden einander innerhalb eines bestehenden Weisungsverhältnisses Hilfe leisten;  

2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der ersuchten Behörde als eigene Aufgabe obliegen.  

 

§ 5 

Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe  

(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie 

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann;  

2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der Amtshandlung erforderlichen 

Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann;  

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt sind 

und die sie selbst nicht ermitteln kann;  

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz der 

ersuchten Behörde befinden;  

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen könnte als die ersuchte Behörde.  

 

(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn 

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist;  

2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereitet würden.  

 

Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften 

nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden 

müssen.  

(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn 

1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich geringerem Aufwand leisten kann;  

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte;  

3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung die Erfüllung 

ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde.  

 

(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus anderen als den in 

Abs. 3 genannten Gründen oder weil sie die mit der Amtshilfe zu verwirklichende Maßnahme für unzweckmäßig 

hält.  

 

(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, so teilt sie der ersuchenden Behörde ihre 

Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, so entscheidet über die Verpflichtung zur Amtshilfe die 

gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht besteht, die für die ersuchte 

Behörde fachlich zuständige Aufsichtsbehörde. 

§ 6 

Auswahl der Behörde  
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Kommen für die Amtshilfe mehrere Behörden in Betracht, so soll nach Möglichkeit eine Behörde der untersten 

Verwaltungsstufe des Verwaltungszweiges ersucht werden, dem die ersuchende Behörde angehört. 

 

§ 7 

Durchführung der Amtshilfe  

(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach dem für die 

ersuchende Behörde, die Durchführung der Amtshilfe nach dem für die ersuchte Behörde geltenden Recht. 

(2) Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der ersuchten Behörde die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 

der zu treffenden Maßnahme. Die ersuchte Behörde ist für die Durchführung der Amtshilfe verantwortlich. 

 

§ 24 

Untersuchungsgrundsatz  

(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an 

das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. 

(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu 

berücksichtigen. 

(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder 

unbegründet hält. 

 

§ 28 

Anhörung Beteiligter  

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu 

geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 

 

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, 

insbesondere wenn 

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint;  

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde;  

3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag oder einer Erklärung gemacht 

hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden soll;  

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder 

Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will;  

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen.  

 

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht.  

 

§ 29 

Akteneinsicht durch Beteiligte  

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren 

Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum 

Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer 

unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter 

Anspruch auf Akteneinsicht. 

 

(2) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt, das Bekannt werden des Inhalts der Akten dem Wohle des 

Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem 

Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen, geheim 

gehalten werden müssen. 
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(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei einer 

anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten. 

 

§ 39B 

Begründung des Verwaltungsaktes  

(1) Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit 

einer Begründung zu versehen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 

mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von 

Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der 

Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. 

 

(2) Einer Begründung bedarf es nicht, 

1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in 

Rechte eines anderen eingreift;  

2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die 

Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für 

ihn ohne weiteres erkennbar ist;  

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe 

automatischer Einrichtungen erlässt und die Begründung nach den Umständen des Einzelfalles nicht 

geboten ist;  

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt;  

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.  
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